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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN – FAQ (28.08.2024) 

Transformation der Industrie (TDI) 

Ausschreibung Juni 2024 

 

Fragen und Antworten  
Fragen und Antworten werden anonymisiert veröffentlicht: 

 

1. Können Projekte, die im Förderprogramm „Transformation der Industrie – Ausschreibung Mai 2023“ 
nicht gefördert werden konnten (zum Beispiel kein Förderbudget mehr vorhanden, formale Ausscheidung et 
cetera), bei der „Transformation der Industrie – Ausschreibung Juni 2024“ einreichen?  

Laut Leitfäden, Kapitel 2.2, -können lediglich Maßnahmen nicht gefördert werden, die bereits eine Förderungs-
zusage für die „Transformation der Wirtschaft“ und/oder die „Transformation der Industrie, Ausschreibung Mai 
2023“ erhalten haben. 

Demnach ist eine Einreichung bei Erfüllung der formalen Voraussetzungen gem. Leitfaden in der aktuellen Aus-
schreibung möglich. 

2. Wenn ein Projekt im Förderprogramm „Transformation der Wirtschaft“ oder „Transformation der In-
dustrie – Ausschreibung Mai 2023“ nicht gefördert werden konnte, kann das Antragsdatum aus diesem einge-
brachten Antrag für die neue Ausschreibung übernommen werden, wenn Projektteile bereits bestellt wurden?  

Laut Leitfäden, Kapitel 2.4, -Die Einreichung (Online-Antrag abgeschlossen sowie Bekanntgabe der benötigten 
Förderung) muss vor der ersten rechtsverbindlichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung, vor Baubeginn 
oder vor einer anderen Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, bei der KPC als Abwicklungsstelle 
erfolgen, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist. 

Die vorgegebenen Termine und Einreichprozesse sind jeweils für die zugehörige Ausschreibung von den förde-
rungswerbenden Personen neu zu erfüllen, das heißt eine Anerkennung von einem Antragsdatum aus einer vor-
herigen Ausschreibung ist nicht möglich. 

3. Für die Anforderung 1a. gemäß Leitfaden, „Die mit der Maßnahme angestrebten Prozessemissionen 
der eingereichten Maßnahme pro Produktionseinheit müssen unter dem EU-ETS-Benchmark liegen.“ gilt, dass 
beide angeführten Benchmarks (tCO2e/t und Zertifikate/t) unterschritten werden müssen? 

In der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission sind im Anhang die Benchmarks angegeben. 

Es müssen die angestrebten Emissionen sowohl unter dem Wert 

• „Durchschnittswert der 10 % effizientesten Anlagen in den Jahren 2016 und 2017 
(t CO2-Äquivalent/t beziehungsweise t CO2-Äquivalent/TJ)“ 

und gleichzeitig unter dem Wert 

• „Benchmarkwert (Zertifikate/t oder Zertifikate/TJ) für den Zeitraum 2021–2025“ 

liegen. 
Sollten angestrebte Emissionen ausschließlich unter dem Wert „Benchmarkwert (Zertifikate/t oder Zertifi-
kate/TJ) für den Zeitraum 2021–2025“ liegen, sind antragsstellende Personen verpflichtet, eine detaillierte Er-
klärung bereitzustellen, die begründet, warum angestrebte Emissionen wesentlich unter der EU-Benchmark 
nicht erreicht werden konnten. 

Liegen angestrebte Emissionen des ETS-Projekts nicht unter dem Wert „Benchmarkwert (Zertifikate/t oder Zer-
tifikate/TJ) für den Zeitraum 2021–2025“, entspricht das ETS-Projekt nicht den Anforderungen der Förderung 
gemäß 1a des ersten Punktes des Leitfadens. Es kann geprüft werden, ob die anderen 2 Anforderungen gemäß 
Punkt 1a von der zu fördernde Maßnahme erreicht werden können. 



 

Version 08/2024    Seite 2 von 10 

4. Gibt es hinsichtlich einer Förderung Kombinationsmöglichkeiten mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Ge-
setzes (EAG)? 

Laut Leitfaden 2.2, - Nicht gefördert werden Maßnahmen -die im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) gefördert 
werden können. 

Wenn eine Möglichkeit der Förderung durch das EAG besteht, kann dieser Teil des Projektes / der Investition 
nicht durch das Programm „Transformation der Industrie“ gefördert werden. 

Folgend eine Aufstellung der möglichen Förderungen durch das EAG: 

Im EAG verankerte Investitionszuschüsseverordnung Strom 

Die Verordnung regelt die Durchführung und Abwicklung von Investitionszuschüssen für: 

• die Neuerrichtung und Erweiterung von PV-Anlagen bis 1 MW und Stromspeichern 

Bemerkungen: 

o Förderung Stromspeicher nur in Kombination mit PV möglich - bereits ein Panel ausreichend. 

o Förderbegrenzung: Verfügt die Anlage über einen Stromspeicher von mindestens 0,5 kWh pro 
kWpeak installierter Engpassleistung, kann bis zu einer Speicherkapazität von 50 kWh pro Anlage 
zusätzlich ein Investitionszuschuss gewährt werden. 

• die Neuerrichtung und Revitalisierung von Wasserkraftanlagen bis 25 MW 

Bemerkungen: 

o Wasserkraft 2 bis 25 MW zeitlich bis max. Ende 2023 beschränkte Förderschiene oder bis die 
Mittel ausgeschöpft sind. 

o Förderung ökologische Maßnahmen (Fischaufstieg) im Zuge von Revitalisierungen beziehungs-
weise “Neuerrichtungen unter Verwendung eines bestehenden Querbauwerks“ über UFG be-
rücksichtigt, bei Neuerrichtungen (ohne Verwendung bestehendes Querbauwerk) über EAG. 

o Förderung von Pumpspeicherkraftwerken ist nicht vorgesehen. 

• die Neuerrichtung von Windkraftanlagen bis 1 MW 

• die Neuerrichtung von Biomasseanlagen bis 50 kW 

Bemerkung: 

o Zusätzliche Fördervoraussetzungen nach Brennstoffnutzungsgrad / Art Brennstoff 

 

Informationen zu diesen Förderschwerpunkten finden Sie auf der Homepage der OeMAG Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG (https://eag-abwicklungsstelle.at). 

 

Im EAG verankerte Marktprämien-Verordnung Strom  

Die Verordnung regelt die Höhe der anzulegenden Werte beziehungsweise Höchstpreise für Gebote (sowie die 
diesbezüglich relevanten Korrekturfaktoren/Abschlagswerte), Gebotstermine und Ausschreibungsvolumen für 
die Gewährung von Marktprämien für: 

• die Neuerrichtung und Erweiterung von PV-Anlagen ab 10 kWpeak 

• die Neuerrichtung, Erweiterung und Revitalisierung von Wasserkraftanlagen bis  
25 MW sowie bei größeren Anlagen die „ersten 25 MW“ 

• die Neuerrichtung und Erweiterung von Windkraftanlagen 

• die Neuerrichtung und Repowering von Biomasseanlagen bis 5 MW sowie bei größeren Anlagen die 
„ersten 5 MW“ 

https://eag-abwicklungsstelle.at/


 

Version 08/2024    Seite 3 von 10 

• die Neuerrichtung von Biogasanlagen mit vor-Ort-Verstromung bis 0,25 MW (mehr als 10 km vom 
nächsten Anschlusspunkt an das Gasnetz entfernt) 

• Nachfolgeprämien für Biomasse- und Biogasanlagen 

• Wechselmöglichkeit für geförderte Anlagen nach dem ÖSG 2012 
 

Im EAG verankerte Fördermöglichkeit für Erneuerbares Gas  

• Investitionszuschüsse für die Umrüstung bestehender Biogasanlagen 

• Investitionszuschüsse für die Neuerrichtung von Biogasanlagen  

• Investitionszuschüsse für Anlagen zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Gas  

5. In Bezug zu Frage FAQ 4.) -Gibt es eine nähere Definition zur Abgrenzung zum EAG bezüglich Netzein-
speisung? 

Bezüglich der Netzeinspeisung und einer Fördermöglichkeit in der TDI gelten folgende Punkte: 

• PV-Anlagen zur Stromproduktion, die an das öffentliche Netz oder Bahnstromnetz angeschlossen sind, 
sind unabhängig von deren Leistung, im EAG abgedeckt. Daher sind diese Maßnahmen nicht antragsbe-
rechtigt. 

• PV-Anlagen ab 10 kWpeak, die nicht an das öffentliche Netz oder Bahnstromnetz angeschlossen sind, sind 
im EAG nicht erfasst. Daher sind diese Maßnahmen antragsberechtigt. 

• Batteriespeicher ab 50 kWh sind im EAG nicht erfasst. Daher sind diese Maßnahmen antragsberechtigt. 

• Biomasseanlagen, die an das öffentliche Netz oder Bahnstromnetz angeschlossen sind, sind im EAG mit 
abgedeckt, indem die „ersten 5 MW“ gefördert werden können. Daher sind diese Maßnahmen nicht 
antragsberechtigt. 

• Biomasseanlagen ab 50 kW, die nicht an das öffentliche Netz oder Bahnstromnetz angeschlossen sind, 
sind im EAG nicht erfasst. Daher sind diese Maßnahmen antragsberechtigt. 

6. In Bezug zu Frage FAQ 4.) und 5.) Abgrenzung EAG: Bitte um Konkretisierung dahingehend, ob dies 
bedeutet, dass der wärmerelevante Investitionsanteil von KWK´s, der nicht von einer Marktprämie im EAG 
umfasst ist, damit im Rahmen der TDI förderbar ist. 

Wenn Maßnahmen nicht im Zusammenhang mit der Stromproduktion stehen, wie beispielsweise zu einer Effi-
zienzsteigerung der Stromproduktion führen, und Anlagenteile respektive Kosten feststellbar sind, die aus-
schließlich mit der Wärmeproduktion (zur Abgabe aus dem System KWK) in Zusammenhang stehen, sind diese 
Maßnahmen antragsberechtigt. 

7. Müssen zum Zeitpunkt der Einreichung Angebote abgegeben werden? 

Es sind keine Angebote zu übermitteln. Bezüglich der zu übermittelnden Unterlagen halte Sie sich bitte an den 
Leitfaden, Kapitel 2.4. 

8. Sind Planungs- oder Vorbereitungskosten, die mit der Umsetzung der Maßnahme im Zusammenhang 
stehen, förderfähig? 

Laut Leitfaden 3.4, - Beihilfenfähig sind jene Kosten, welche in direktem Zusammenhang mit dem Umwelteffekt 
stehen. 

Firmeninterne Kosten für Planung oder Vorbereitung können nicht verrechnet werden. 

9. Kann ein Umstieg von fossilem Brennstoff auf einen anderen (weniger CO2-emittierenden) fossilen 
Brennstoff gefördert werden? 

Laut Leitfaden 2.2, -Nicht gefördert werden Maßnahmen bei denen Investitionen in Aggregate getätigt werden, 
die fossile Energieträger einsetzen. 
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10. Können in dieser Ausschreibung auch Betriebskosten eingereicht und gefördert werden? 

Eine Betriebsausgabenförderung (OPEX-Förderung) ist nicht Teil dieser Ausschreibung. Anerkannt können aus-
schließlich Investitionskosten (CAPEX) werden. 

11. Sind für Pilot- und Demonstrationsanlagen die tatsächlichen (mit der Demoanlage) erreichten THG-
Einsparungen darzustellen, oder jene, die ausgehend von der Demoanlage auf die zu ersetzende Anlage hoch-
skalierten THG-Einsparungen? 

Laut Leitfaden 2.3.1, -Für die Bewertung der THG-Einsparung werden die THG-Emissionen der Pilot-/Demonstra-
tionsanlage auf die Produktionskapazität der bestehenden Anlage mit historischen Betriebsdaten hochskaliert. 
Der sich ergebende Skalierungsfaktor ist nachvollziehbar darzustellen und zwingend anzugeben (siehe Kapitel 
2.4.1) 

12. Derzeit wird eine Anlage mit einer Kapazität von 80 betrieben. Nach Umsetzung der Maßnahme wird 
eine neue Anlage mit einer Kapazität von 100 betrieben. Wird die Förderung um die Kapazitätserweiterung 
aliquot gekürzt? 

Laut Leitfaden 2.2, -sind Maßnahmen, die zu einer Kapazitätserweiterung der Anlage führen nicht förderfähig. 

Der rechtliche Rahmen (AGVO – Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission, 23.06.2023) sieht vor: „… darf die 
Investition weder zur Erhöhung der Produktionskapazität noch zu einem höheren Verbrauch fossiler Brennstoffe 
führen.“ 

13. Am Standort sind die Anlagen A und B installiert, sowie weitere Produktionsgebäude und Verwal-
tungsgebäude. Für den Betrieb der beiden Anlagen sowie der Gebäude werden mehr als 10.000 t CO2 
Äqu./Jahr emittiert. Zur Förderung wird jedoch nur eine Optimierung der Anlage A eingereicht (Umstellung 
Gas auf Öko-Strom). Ist dieses Beispiel antragsberechtigt? 

Laut Leitfaden Tabelle 2, - Die bestehenden Anlagen am Standort der eingereichten Maßnahme emittieren min-
destens 10.000 t CO2 Äqu. / Jahr. 

Alle am Standort bestehenden Anlagen die THG-Emissionen emittieren, können für den Nachweis des Mindest-
kriteriums (10.000 t CO2 Äqu. / Jahr) herangezogen werden. 

14. Was ist der Unterschied zwischen „Bankgarantie“ gemäß der Ausschreibung „Transformation der In-
dustrie – Mai 2023“ und der „Bietgarantie“ gemäß der aktuellen Ausschreibung „Transformation der Industrie 
– Juni 2024“ 

Es besteht kein Unterschied, es wurde lediglich die Formulierung angepasst. Die Teilnahme an der Ausschreibung 
verlangt eine Sicherstellung zur Vermeidung strategischer Gebote sowie zur Umsetzung der eingereichten Maß-
nahme.  

15. Wann kommt es zur Ziehung der „Bietgarantie“ beziehungsweise wann kann diese gelöscht werden? 
Wird diese auch gezogen, wenn es zu unverschuldeten Umständen oder Verzögerungen kommt? 

Laut Leitfaden 3., wird eine Pönale in der Höhe von 100.000.- Euro fällig, wenn,  

• der Förderungsvertrag für die genehmigte Maßnahme nicht ordnungsgemäß angenommen wird oder 

• eine Fertigstellung der Maßnahme nicht erfolgt. 

Besichert wird diese Pönale mit einer Bietgarantie, welche nach Ablauf der genannten Gültigkeitsfrist gemäß 
Leitfaden oder nach Umsetzung der Maßnahme oder bei nicht geförderten Projekten gelöscht werden kann. 
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16. Wer Konsortialführer sein kann, wird im Leitfaden klargestellt. Jedoch ergeben sich weitere Fragen 
zur Antragstellung. 

a) Wer muss oder kann von den Konsortialpartnern die Capex tätigen? Können verschiedene Unter-
nehmen investieren, aber nur der Konsortialführer bekommt die Förderung gemessen an den 
Gesamt-CAPEX aller Konsortialparteien? 

Die Investitionen können von den im Konsortium befindlichen Unternehmen getätigt werden. Es können jedoch 
nur jene Investitionskosten berücksichtigt werden, die auch im Zusammenhang mit dem Umwelteffekt (THG-
Einsparung) stehen. Eine Auszahlung der Förderung erfolgt jedoch ausschließlich an den Konsortialführer oder 
die Konsortialführerin. Der Konsortialführer oder die Konsortialführerin ist für die Abwicklung der Förderung bei 
der KPC als Abwicklungsstelle zuständig. 

b) Wo müssen die Anlagen am Ende buchhalterisch aktiviert werden? Muss das beim Konsortialfüh-
rer oder der Konsortialführerin sein oder kann das bei einem Konsortialpartner oder Konsortial-
partnerin  passieren? 

Die buchhalterische Aktivierung ist gemäß den rechtlichen Pflichten durchzuführen. Eine Vorgabe der KPC als 
Abwicklungsstelle liegt nicht vor. 

c) Gibt es Vorgaben, wie Abrechnungen/Vergütungen innerhalb des Konsortiums passieren müssen 
oder anerkannt werden können? 

Eine Vorgabe der KPC als Abwicklungsstelle liegt nicht vor. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Verrechnung von 
Personaleigenleistungen oder Provisionen/Aufschlägen zwischen Konsortialpartnern oder Konsortialpartnerin-
nen nicht förderungsfähig ist. 

17. Gemäß den Anforderungen im Leitfaden Tabelle 2, ist ein Transformationsplan vorzulegen. Als nicht-
ETS-Unternehmen sind wir nicht zur Erstellung eines Transformationsplans verpflichtet. Es ist jedoch möglich 
eine Klimastrategie und eine Maßnahmenliste oder ähnliches zu erstellen. Sind diese Dokumente ausreichend 
oder muss ein Transformationsplan gemäß Leitfaden, Kapitel 2.6 übermittelt werden? 

Als Anforderung für alle Anträge gilt, dass ein Transformationsplan / Dekarbonisierungspfad übermittelt wird. 
Die Mindestanforderung für den Transformationsplan ist im Leitfaden, Kapitel 2.6 dargestellt. Es ist die Vorlage 
der KPC zu verwenden. 

18. Ist schon absehbar, ob es auch 2025 eine Ausschreibung im Rahmen des Programmes Transformation 
der Industrie geben wird? 

Laut Leitfaden 1., -werden in den Folgejahren bis 2030 weitere Ausschreibungen, sowohl zur Förderung von In-
vestitionskosten als auch zur Förderung von laufenden Kosten (Transformationszuschuss; eine erste Ausschrei-
bung zur Förderung von laufenden Kosten startet voraussichtlich im Jahr 2025), stattfinden. Ein genauer Zeit-
punkt kann noch nicht genannt werden. Informationen zu weiteren Ausschreibungen werden rechtzeitig be-
kanntgegeben. 

19. Die Systemgrenze wurde in der Ausschreibung TDI Juni 2024 auf den Betriebsstandort festgelegt. Gilt 
dies auch für Transport- und vorgelagerte Emissionen von Biomassebrennstoffen? Müssen diese in der neuen 
Ausschreibung mitberücksichtigt werden? 

Die Systemgrenze bezieht sich auf die Anlagenteile respektive Produktionsschritte, die am Standort vor der Um-
setzung der Maßnahme durchgeführt werden. Wenn Produktionsschritte aus dieser definierten Systemgrenze 
entnommen werden und an anderer Stelle durchgeführt werden, gilt die damit einhergehenden THG-Reduktion 
nicht als emissionsmindernd im Sinne der Ausschreibung. Die Berechnung der THG-Reduktion erfolgt auf Basis 
der Methodologie; diese beinhaltet beispielsweise die THG-Emissionen des Transports von Biomasse und enthält 
weitere Informationen, welche Emissionen berücksichtigt werden müssen. Die Vereinfachungen des „Small Scale 
Projects“ gemäß Methodologie dürfen berücksichtigt werden. 

  

https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/betriebe/Transformation_der_Industrie/UFI_Vorlage_Transformationsplan_TDI_2.docx
https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/betriebe/Transformation_der_Industrie/UFI_ghg_emission_avoidance_methodology_innovfund_TDI_2.pdf
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20. Wenn die geplante Maßnahme eine Anlage im ETS-System betrifft, ist dann zwingend die Berech-
nungsvorlage  „Calculator energy intensive industries“ heranzuziehen, oder kann auch das Dokument „Calcu-
lator renewable electricity and heating“ verwendet werden, wenn die eingereichte Maßnahme lediglich die 
teilweise Substitution von Erdgas durch Strom vorsieht und keine prozessbedingten Emissionsreduktionen 
umgesetzt werden? 

Für die in der Ausschreibung geforderten Darstellung der THG-Einsparung, ist die Berechnung entsprechend dem 
Leitfaden anzuwenden. Es ist jene Berechnungsvorlage auszuwählen, die gemäß der Vorgehensweise im Leitdo-
kument („Methodology for GHG Emission Avoidance Calculation“; im Downloadbereich auf der Webseite der 
KPC verfügbar) zu verwenden ist. Die entsprechende Vorlage („energy intensive industries“, „re-newable electri-
city and heating“ oder „energy storage“) sind im Einklang mit dem Projekt vom Unternehmen selbst zu wählen. 

Die Abwicklungsstelle wird diesbezüglich keine Empfehlung abgeben. Als Hilfestellung dient die in der Methodo-
logie dargestellte Tabelle 1.1 – „Sector classification and methodology section“. 

21. Zwei bestehende, fossil befeuerte Schmelzöfen sollen durch einen effizienteren Schmelzofen mit glei-
cher Kapazität ersetzt werden, der teils fossil, teils mit Strom befeuert wird. Eine vollständige Elektrifizierung 
des Schmelzprozesses ist aufgrund der benötigten Prozessbedingungen am aktuellen Stand der Technik nicht 
möglich. Ist dieses Projekt antragsberechtigt? 

Laut Leitfaden 2.2, - ist eine Förderung von Maßnahmen bei denen Investitionen in Aggregate getätigt werden, 
die fossile Energieträger einsetzen, nicht möglich. 

22. Ergänzung zu FAQ-Frage 21) 

Diese Bestimmung basiert auf den Vorgaben der zu Grunde liegenden beihilferechtlichen Grundlage (Artikel 36 
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO). Eine Ausnahme dahingehend ist nur möglich, wenn es sich 
um die Installation einer Zusatzkomponente handelt, durch die bestehende Anlagen, Maschinen oder industrielle 
Produktionsanlagen umweltverträglicher genutzt werden können. In diesem Fall darf die Investition weder zur 
Erhöhung der Produktionskapazität noch zu einem höheren Verbrauch fossiler Brennstoffe führen. 

23. Antrag als Konsortium: Wie wäre es, wenn das Konsortium aus 2 Unternehmen besteht, wobei das 
eine Unternehmen Prozessabwärme durch eine Tätigkeit gemäß Anhang 1 UFG liefert und das zweite Unter-
nehmen ein Energieversorgungsunternehmen ist, welches die Abwärme für sein Wärmenetz nutzt und damit 
seine eigenen (gasbefeuerten) Wärmekraftwerke drosseln/stilllegen kann? 

Laut Leitfaden 2.1, - Der Konsortialführer oder die Konsortialführerin muss im Rahmen dieser Ausschreibung - 
die THG-Reduktion aus der Verbrennung von fossilen Energieträgern oder unmittelbar aus industriellen Produk-
tionsprozessen aufweisen. 

Im dargestellten Projekt erfolgt die THG-Reduktion jedoch nicht im Unternehmen gemäß Anhang 1 UFG, sondern 
im Energieversorgungsunternehmen. Daher ist eine Antragstellung nicht möglich. Eine Förderung könnte im För-
derschwerpunkt Modul 1 der Wärme- und Kälteversorgung gegeben sein unter www.umweltfoerderung.at/wkv. 

24. Als Mindestanforderung für die Förderung ist deklariert, dass die bestehenden Anlagen mindestens 
10.000 t CO2  emittieren müssen. Ist bei nicht Erreichung dieses Wertes eine Förderungseinreichung trotzdem 
möglich? 

Laut Leitfaden, Tabelle 2 „Anforderungen und Mindestkriterien der Maßnahme“, Punkt 2. -Müssen die beste-
henden Anlagen am Betriebsstandort der eingereichten Maßnahme mindestens 10.000 t CO2 Äqu. / Jahr emit-
tieren. 

Laut Leitfaden, 2.4.1 -Dokument1 - Darstellung sowie Bestätigung durch die förderungswerbende Person, dass 
die Anforderungen und Mindestkriterien gemäß Tabelle 2 erfüllt sind. 

Wenn diese Anforderung nicht erfüllt wird, ist eine Förderung nicht möglich. 

  

https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/wkv/unterkategorie-waerme-aus-erneuerbaren-ressourcen
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25. Industrieanlagen: In der Tabelle 2 ist angegeben, dass mindestens eine THG-Einsparung von 60 % er-
reicht werden muss. Kann dieses Ziel auch erreicht werden, wenn beispielsweise eine zweistufige Umbaumaß-
nahme stattfindet (Ramp-Up), bei der in der ersten Stufe 30 % und in der zweiten Stufe weitere 40 % THG-
Einsparung erzielt werden können? 

Laut Leitfaden, Tabelle 2, - muss die realisierte THG-Einsparung mindestens 60 % (im Mittel über 10 Jahre) im 
Vergleich zur Ausgangssituation erreichen. 

Für das angegebene Beispiel kann sich daher eine THG-Einsparung von 60 % im Mittel über 10 Jahre ergeben, 
wenn beide Schritte als eine Maßnahme eingereicht werden und im Rahmen der vorgegebenen Frist beide 
Schritte abgeschlossen werden können. Die Berechnung erfolgt gemäß der Methodologie und den zur Verfügung 
gestellten Vorlagen, welche im Downloadbereich auf der Webseite der KPC zur Verfügung gestellt sind. 

26. Kann ein ETS-Betrieb / eine ETS-Maßnahme auf das vorhandene Monitoringkonzept für das Emissi-
onszertifikategesetz (EZG) notwendige Gutachten zurückgreifen? 

Das vorhandene Monitoringkonzept kann verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass die relevanten Stoff- 
und Energieströme die zur Darstellung der THG-Einsparung (gemäß Methodologie) notwendig sind, abgebildet 
werden. Weiters ist darauf zu achten, dass das vorhandene Monitoringkonzept auch genau die Maßnahme ab-
bildet, die zur Förderung eingereicht wurde und die benötigten Daten zur THG-Einsparung daraus zu entnehmen 
sind. 

27. Industrieanlagen: In einer bestehenden Demonstrationsanlage wurde Erdgas für die Bereitstellung 
der erforderlichen Wärme eingesetzt. Als Maßnahme soll der Umstieg auf eine strombasierte Wärmeerzeu-
gung erfolgen. Die Kapazität der Demonstrationsanlage entspricht 100. Die Demonstrationsanlage produziert 
jedoch nicht im vollen Ausmaß. Die zur Förderung beantragte Produktionsanlage wird ebenfalls eine Kapazität 
von 100 aufweisen. Handelt es sich dabei um eine Kapazitätserweiterung? 

Für das dargestellte Beispiel liegt keine Kapazitätserweiterung vor, da die Kapazitäten der beiden Anlagen ident 
sind. 

Zu beachten ist jedoch, dass für die Beurteilung der THG-Einsparung ausschließlich die tatsächlich emittierten 
Emissionen (Referenz) herangezogen werden können. Eine Hochrechnung, welche Emissionen die Demonstrati-
onsanlage gehabt hätte, wäre sie mit einer Kapazität von 100 betrieben worden, ist nicht zulässig. Es muss daher 
zu einer tatsächlichen THG-Einsparung im Vergleich zu einer bestehenden Anlage mit historischen Betriebsdaten 
erfolgen. 

28. Muss die Garantie genauso so formuliert sein, wie in der Vorlage Mustergarantie vorgegeben? 

Die Bietgarantie muss nicht im Wortlaut der Mustergarantie ausgestellt werden. Es können angepasste Bankvor-
lagen verwendet werden. 

Folgender Inhalt muss abgebildet sein; vergleich auch Leitfaden 3.6 Pönale 

• einredefreie Garantie 

• Höhe 

• Gültigkeit und Gültigkeitsdauer 

• Gerichtsstand Wien 
 

29. Die EU-ETS-Berechnungsmethodik deckt sich nicht mit der IF-Methodologie (Scope, Inputemissionen 
et cetera). Welche Berechnungsmethodik muss zum Nachweis der Unterschreitung des EU-ETS-Benchmarks 
gemäß Mindestanforderungen für ETS-Projekte angewandt werden? 

Für den Nachweis der Unterschreitung des EU-ETS-Benchmark ist die zugehörige EU-ETS-Methodik anzuwenden. 
Die Methodologie des Innovationfonds ist hier nicht anzuwenden, sondern dient rein der Berechnung der THG-
Einsparungen. 
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30. Die Berechnung der THG-Einsparung wird auf Basis der bestehenden Anlage und den damit verbun-
denen THG-Emissionen berechnet. Durch die beantragte Maßnahme entfällt auch die Entsorgung von „Abfall“. 
Können die mit dem Transport von Abfall anfallenden THG-Emissionen im Referenzzustand berücksichtigt wer-
den? 

Die Vorgehensweise erfolgt gemäß Methodologie. Sind in dem Anwendungsfall in der Methodologie keine spe-
zifischen Vorgaben enthalten, können diese Emissionen in der Referenzdarstellung als mit dem Prozess verbun-
dene Emissionen angegeben werden. Hier ist darauf zu achten, dass die jährlich anfallenden LKW-Fahrten zur 
Entsorgung nachvollziehbar dargestellt werden. 

31. Ergänzung zu Frage 16a) Konsortialvertrag: 

Im Rahmen des Förderantrags müssen die Beiträge jedes Konsortialpartners beziehungsweise Konsortialpartne-
rin zur Erreichung des Umwelteffekts (THG-Einsparung) dargestellt werden. Dabei ist auch auf die Investitionen 
jedes Konsortialpartners beziehungsweise jeder Konsortialpartnerin einzugehen. Es ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass jene Tätigkeit, die zu einer THG-Reduktion beim Konsortialpartner beziehungsweise der Konsortialpartnerin 
führt, nicht ohne technische Maßnahme wieder rückgängig gemacht werden kann. Weiters ist sicherzustellen, 
dass die angegebene THG-Reduktion beim Konsortialpartner beziehungsweise bei der Konsortialpartnerin über 
einen Zeitraum von 10 Jahren nachgewiesen werden kann. 

32. Bei EU ETS Projekten werden drei Kriterien zur Förderfähigkeit beschrieben. Bei jenem, welches 60% 
Einsparung voraussetzt, wird vom „Mittel über 10 Jahre“ gesprochen. Gilt Ähnliches auch für das Kriterium, 
bei dem der EU-ETS Benchmark unterschritten werden muss? Kann also beispielsweise, während der 10-jähri-
gen Aufzeichnungspflicht der EU-Benchmark punktuell (jährlich) überschritten werden, solange dieser im Mit-
tel über zehn Jahre unterschritten wird? 

Die absolute CO2 - Einsparung des Projektes kann jährlich unterschritten werden, wenn die Einsparung über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren nachgewiesen werden kann. Der EU-ETS Benchmark muss jedoch zwingend jähr-
lich unterschritten werden. Während der gesamten Projektlaufzeit gilt jedoch der Benchmarkwert vom Datum 
der Antragstellung. Sollten also die Benchmarkwerte während der Projektlaufzeit strenger werden, gelten die 
Werte des Einreichzeitpunkts. 

33. Wie ist die genaue Definition von „fossilen Energieträgern“, durch deren Einsatz ganze Anlagen im 
Rahmen von TDI nicht gefördert werden können? Gilt dieses Ausschlusskriterium auch für Ersatzbrenn-
stoffe/RDF, wenn diese einen fossilen Kohlenstoffanteil aufweisen? Wenn ja, gibt es einen Genz-/Schwellen-
wert für biogene und fossile Massenanteile? 

Gemäß Investitionsförderungsrichtlinien 2022 für die Umweltförderung im Inland ist „Energie aus erneuerbaren 
Quellen“ oder „erneuerbare Energie“ im Sinne dieser Richtlinien Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Ener-
giequellen, das heißt Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik), geothermische Energie, Umgebungsenergie, 
Wasserkraft, und Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas. 

Ersatzbrennstoffe/Rejecte/refuse derived fuel („Abfälle“ die nicht recycliert werden können und zur Verbren-
nung freigegeben sind) sind dabei zugelassen. Richtigstellung Revision 19.08.2024: Der zur Verbrennung einge-
setzte biogene energetische Anteil der eingesetzten Ersatzbrennstoffe/Rejecte/refuse derived fuel muss über-
wiegend (> 50%) sein. Die detaillierte Zusammensetzung der einzelnen Fraktionen an Ersatzbrennstoffe/Re-
jecte/refuse derived fuel sowie die Summe der Zusammensetzung der eingesetzten Ersatzbrennstoffe/Re-
jecte/refuse derived fuel ist im Antrag darzustellen. 

Gemäß Frage 21 ist laut Leitfaden 2.2, eine Förderung von Maßnahmen bei denen Investitionen in Aggregate 
getätigt werden, die fossile Energieträger einsetzen, nicht möglich. Diese Bestimmung basiert auf den Vorgaben 
der zu Grunde liegenden beihilferechtlichen Grundlage (Artikel 36 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
– AGVO). Eine Ausnahme dahingehend ist nur möglich, wenn es sich um die Installation einer Zusatzkomponente 
handelt, durch die bestehende Anlagen, Maschinen oder industrielle Produktionsanlagen umweltverträglicher 
genutzt werden können. In diesem Fall darf die Investition weder zur Erhöhung der Produktionskapazität noch 
zu einem höheren Verbrauch fossiler Brennstoffe führen. 
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34. Kann nach Fördergenehmigung ein Wechsel der förderungswerbenden Person von einem Betrieb auf 
ein Konsortium stattfinden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Ein Wechsel ist möglich. Es ist darauf zu achten, dass die im Leitfaden gemäß Kapitel 2.1 beschriebenen Rah-
menbedingungen eingehalten werden, sowie die in diesem Dokument zugehörigen Fragen und Antworten (ins-
besondere 16, 23 und 31) zu berücksichtigen sind. 
 
35. In einem Gewerbepark wird eine Prozessdampfschiene durch mehrere Gaskessel befeuert. Der er-
zeugte Dampf wird sowohl der eigenen Produktion zugeführt als auch den am Standort ansässigen Unterneh-
men zur Verfügung gestellt. Nun soll durch die Installation von einem E-Dampfkessel (ein Gaskessel wird außer 
Betrieb genommen) die eigene Produktion dekarbonisiert werden. Die Dampfproduktion für die Prozess-
dampfschiene erreicht durch die Maßnahme die THG-Reduktion von 60% gemäß Tabelle 2 nicht, jedoch wird 
die eigene Produktion bilanziell dekarbonisiert. Kann die E-Dampfproduktion als Teilstrom für die eigene Pro-
duktion gewertet werden (laut Tabelle 2) und ist damit antragsberechtigt? 

Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit der Tätigkeit gemäß NACE-Code (Tätigkeit der Produktionsanlage) 
stehen und gemäß Anhang I des UFG antragsberechtigt sein. Dabei ist jedoch nur jene Dampfproduktion, also 
nur jenes Aggregat, förderfähig, die der Produktion (gemäß Tätigkeit Anhang I des UFG) des antragstellenden 
Unternehmens zugeführt wird. Hierbei ist die bilanzielle Betrachtungsweise zulässig. Es ist zu beachten, dass 
das zugehörige Monitoringsystem einen eindeutigen Nachweis der Dekarbonisierung der Produktion des an-
tragstellenden Unternehmens zulässt. 
 
36. Das Ausstellen der Bietgarantie ist uns nur für eine Laufzeit von maximal drei Jahren möglich. Kann 
diese für drei Jahre ausgestellt und danach verlängert werden?  

Da die Besicherung einer möglichen Pönale-Zahlung bis zum 31.10.2030 zu gewährleisten ist, kann eine kürzere 
Laufzeit nicht akzeptiert werden. 
 
37. Ist die im Leitfaden unter Kapitel 2.4.1 angegebene Zeichenzahl mit 2.000 begrenzt?  

Hier ist ein Fehler im Leitfaden: statt Zeichen ist der Begriff Wörter gemeint. Dieser Wert ist eine indikative 
Empfehlung, eine Begrenzung der Wörter und damit auch der Zeichen ist nicht gegeben. 
 
38. Können mehr Dokumente hochgeladen werden als im Leitfaden angegeben?  

Die Inhalte der einzelnen Dokumente sind im Leitfaden vorgegeben. Es können keine zusätzlichen Dokumente 
hochgeladen werden. Sind zusätzliche Informationen notwendig, wie beispielsweise ein Konsortialvertrag, ist 
dies dem Dokument1 – Projektangaben anzufügen. 
 
39. Wie kann der Transformationsplan hochgeladen werden?  

Der Transformationsplan ist Teil der Mindestkriterien gemäß Leitfaden, Tabelle 2. Die Darstellung sowie Bestä-
tigung, dass die Mindestkriterien erfüllt sind, sind im Dokument1 – Projektangaben anzufügen. Der Transfor-
mationsplan ist demnach Teil des Dokument1 – Projektangaben. 
 
40. Wann beginnt der 10-Jahres Durchrechnungszeitraum?  

Laut Mustervertrag 1.5, - Der Vertrag kommt bei vorbehaltloser Annahme des Förderungsvertrages mit dem 
Tag des Einlangens der ordnungsgemäß unterfertigten Annahmeerklärung bei der Abwicklungsstelle zustande 
(Vertragsbeginn). Die Vertragslaufzeit endet nach zehn Jahren ab dem Beginn der Aufzeichnung der THG-
Emissionen gemäß Punkt 4.3.1 (Vertragsende). 
 
41. Was passiert, wenn die THG-Reduktion nach Umsetzung nicht erreicht werden kann?  

Wenn die prognostizierte THG-Reduktion unter Berücksichtigung der 25 % Toleranz nicht eingehalten werden 
kann, wird die Förderung nicht ausbezahlt respektive kann es zu einer Rückforderung der bereits getätigten 
Zahlungen kommen. Details dazu sind dem Mustervertrag (siehe Downloadbereich) zu entnehmen. 



 

Version 08/2024    Seite 10 von 10 

42. Welchen Zeithorizont soll der Transformationsplan aufweisen?  

Der Transformationsplan soll eine Dekarbonisierungsstrategie bis 2040 aufweisen, bei dem eine THG-Reduktion 
von mindestens 90% am betroffenen Betriebsstandort der eingereichten Maßnahme erreicht wird. Details 
siehe Leitfaden 2.6. 
 
43. Ist eine Fristverlängerung der Fertigstellung möglich?  

Bei Eintreten von unvorhersehbaren Problemen ist die KPC als Abwicklungsstelle umgehend zu informieren und 
es wird ein überarbeiteter Terminplan zur Verfügung gestellt und ein neuer Fertigstellungstermin, in Abstim-
mung mit der KPC als Abwicklungsstelle, vereinbart. 
 
44. Am Standort wurde bereits ein Projekt zur Förderung eingereicht und genehmigt. Dieses erste Projekt 
ist derzeit auch in Umsetzung. Parallel soll nun aber ein zweiter Dekarbonisierungsschritt (wie auch im Trans-
formationsplan angegeben) umgesetzt werden. Im Leitfaden ist angeführt, dass die historischen Daten in solch 
einem Fall nicht genutzt werden können. 

Wie ist der „Bestand“ darzustellen beziehungsweise im Tool anzugeben? 

Der Umwelteffekt ist gemäß dem bestehenden Vertrag des bereits geförderten Projekts weiterhin einzuhalten 
und ein Nachweis muss möglich sein. Für den neuen Antrag einer weiteren Maßnahme (im Rahmen der aktuel-
len Ausschreibung) ist zu berücksichtigen, dass der Umwelteffekt unabhängig von der bereits genehmigten 
Maßnahme nachweisbar ist. Kommt es zu einer Abweichung der THG-Einsparung, soll aus dem Monitoringkon-
zept klar hervorgehen, welchem Projekt diese Abweichung zuzuordnen ist. Beide Maßnahmen müssen daher 
getrennt betrachtet und die THG-Emissionen beziehungsweise Einsparungen getrennt gemessen und darge-
stellt werden können. 
 
Die „neuen“ Referenzwerte („Bestand“) als Basis beziehungsweise Ausgangslage zur Ermittlung des Umweltef-
fekts für den neuen Antrag einer weiteren Maßnahme (im Rahmen der aktuellen Ausschreibung) ergeben sich 
durch Umsetzung des bereits geförderten Projektes. 
In der Beschreibung ist darzustellen, warum die Betriebsdaten vor dem Umbau für die Beurteilung der Maß-
nahme nicht herangezogen werden können, mit Verweis auf die Förderung einer bereits erfolgten Maßnahme 
im Rahmen beispielsweise der „Transformation der Industrie – Ausschreibung Mai 2023“. Nach Umsetzung der 
neuen Maßnahme (im Rahmen der aktuellen Ausschreibung) müssen die Betriebsdaten nach dem Umbau so-
wie die Betriebsdaten nach Umsetzung der Maßnahme (erzielte THG-Einsparung) als Nachweis messtechnisch 
erfasst sein (Monitoringkonzept) und vor Auszahlung in einem Gutachten dargestellt respektive bestätigt wer-
den. 
 
45. Ein genehmigtes Projekt wird fristgerecht und inhaltlich planmäßig umgesetzt, der geförderte Um-
welteffekt wird planmäßig erzielt. Welche Auswirkung hat eine eventuelle Kostenreduktion der Abrechnungs-
summe (im Vergleich zur Kostenaufstellung im Antrag) auf die Auszahlungssumme? 

Die maximale Förderintensität ist mit 80 % begrenzt (siehe Tabelle 1). Reduzieren sich im Zuge der Projek-
tumsetzung die beihilfefähigen Investitionskosten in einem Ausmaß, dass sich eine Förderintensität > 80 % 
ergibt, wird die Förderung in jener Höhe reduziert, sodass die Vorgabe der maximalen Förderintensität einge-
halten wird. (Siehe auch Leitfaden 3.2.1 -2.) 
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